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Text 

Teilung der Anmeldung 

§ 92a. Der Anmelder oder Inhaber eines erteilten Patentes oder der jeweilige Rechtsnachfolger kann 
während des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist 

 1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung 
zurückgewiesen wurde, oder 

 2. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes gemäß § 101c Abs. 2, 
wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder 

 3. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung über einen rechtzeitig erhobenen 
Einspruch 

eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) einreichen. Dieser Teilanmeldung kommt als Anmeldetag 
der Tag zu, an dem die ursprüngliche Anmeldung beim Patentamt eingereicht worden ist, wenn der 
Anmelder in der Teilanmeldung diesen Tag als Anmeldetag beansprucht und die Teilanmeldung nicht 
über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. 
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